
  
 

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)      29.01.2018 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung sowie 
Beschäftigung vom 28.03.2017: 

 
zu 4.1 Einrichtung des Verfügungsfonds „Aktives Stadtzentrum Halle 

(Saale)“ und Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus dem 
Verfügungsfonds 
Vorlage: VI/2016/02668 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 

 

Beschlussempfehlung:                                         
 

1. Der Stadtrat beschließt die Einrichtung eines Verfügungsfonds „Aktives Stadtzentrum 
Halle (Saale)“ im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren“ unter der Voraussetzung, dass die Einzahlung der erforderlichen 
privaten Mittel erfolgt.  
 

2. Der Stadtrat beschließt die Berufung des Beirates „Aktives Stadtzentrum Halle 
(Saale)“ zur Entscheidung über die Fondsmittel in der in der Begründung benannten 
Zusammensetzung. 
 

3. Der Stadtrat beschließt die als Anlage 2 beigefügte Beiratsordnung.  
 

4. Der Stadtrat beschließt für die Gewährung von Zuschüssen aus dem 
Verfügungsfonds „Aktives Stadtzentrum Halle (Saale)“ die als Anlage 3 beigefügte 
Richtlinie.  

 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
stellv. Protokollführerin 



  
 

 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)      29.01.2018 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung sowie 
Beschäftigung vom 28.03.2017: 

 
zu 5.1 Antrag der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zur Regelung der Beteiligung 
des Stadtrates und seiner Ausschüsse bei der Verkehrs-, Objekt- und 
Landschaftsplanung 
Vorlage: VI/2016/02589 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 

 

Beschlussvorschlag:                                         
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
1. Unter Berücksichtigung der in § 6 der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) getroffenen 

Festlegungen zu Wertgrenzen und Zuständigkeiten wird die Beschlussfolge für die 
Planung und Realisierung von Bauprojekten – Hoch-, Tief- und Gartenbau – wie folgt 
festgelegt: 
a) Grundsatzbeschluss 
b) Gestaltungsbeschluss 
c) Baubeschluss 
d) Vergabebeschluss 
e) Information zum Projektverlauf 
f) Information zum Projektabschluss 
g) Beschluss zur nachträglichen Änderung 

 
2. Die Beschluss- und Informationsvorlagen sollen enthalten: 

a) Grundsatzbeschluss: 
allgemeine Projektziele; Begründung des Projektes 

b) Gestaltungsbeschluss: 
ergebnisoffene Voruntersuchungen zu verschiedenen Planungsvarianten; 
Stellungnahmen aller beteiligter Verkehrsträger und Interessenvertreter 

c) Baubeschluss: 
detailliert durchplante Variante entsprechend Gestaltungsbeschluss 

d) Vergabebeschluss: 
Aufstellung und Empfehlung entsprechend der Ausschreibung 



  
 

e) Information zum Projektverlauf: 
Liste aller Beschlüsse, Informationen und Anfragen zum Projekt; Darstellung des 
Projektverlaufs; Erfüllung wichtiger Zwischenschritte; Schwierigkeiten bei der 
Projektumsetzung; Vergleich von Gestaltungbeschluss und tatsächlicher Realisierung 
des Projektes sowie bzgl. geplanter und realisierter Kosten; Aktualisierung der 
Zeitschiene  

f) Information zum Projektabschluss: 
Liste aller Beschlüsse, Informationen und Anfragen zum Projekt; Zusammenfassung 
zum Projektverlauf; vergleichende Darstellung: Gestaltungbeschluss und 
Realisierung des Projektes sowie geplanter und realisierter Kosten und Termine  

 
g) Beschluss zur nachträglichen Änderung: 

Darstellung gravierender Änderungen im Planungs- und Bauverlauf; Begründung der 
Veränderungen 

3. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) wird um einen Absatz wie folgt ergänzt:  
„Unter Beachtung der festgelegten Wertgrenzen und Zuständigkeiten wird für die 
Planung und Realisierung von Bauprojekten – Hoch-, Tief- und Gartenbau – folgende 
Beschlussfolge verbindlich festgelegt:  

1. Grundsatzbeschluss 
2. Gestaltungsbeschluss 
3. Baubeschluss 
4. Vergabebeschluss 
5. Information zum Projektverlauf 
6. Information zum Projektabschluss 
7. Beschluss zur nachträglichen Änderung“ 

 
 
 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
stellv. Protokollführerin 



  
 

 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)      29.01.2018 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung sowie 
Beschäftigung vom 28.03.2017: 

 
zu 5.1.1 Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Antrag der Fraktionen DIE 

LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und MitBÜRGER für Halle - NEUES 
FORUM zur Regelung der Beteiligung des Stadtrates und seiner 
Ausschüsse bei der Verkehrs-, Objekt- und Landschaftsplanung 
Vorlage: VI/2017/02888 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 

 

Beschlussvorschlag:                                         
 

4. Unter Berücksichtigung der in §6 der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) 
getroffenen Festlegungen zu Wertgrenzen und Zuständigkeiten wird die 
Beschlussfolge für die Planung und Realisierung von Bauprojekten – Hoch-, Tief- und 
Gartenbau – wie folgt festgelegt: 

 
h) Grundsatzbeschluss Beschreibung von Verwendungszweck und Funktion der 

jeweiligen Investitionsmaßnahme im Rahmen der Projektbeschreibung im 
Haushaltsplan 

i) Gestaltungsbeschluss Variantenbeschluss 
j) Baubeschluss 
k) Vergabebeschluss 
l) Information zum Projektverlauf   
m) Information zum Projektabschluss  
n) Beschluss zur nachträglichen Änderung Bei zehnprozentiger (10%) 

Überschreitung der Vergabesumme ist ein ergänzender Baubeschluss 
erforderlich  

 
Die bisher praktizierte Berichterstattung zum Tiefbau wird fortgeführt und um die 
Berichterstattung zum Hochbau erweitert. 

 
5. Die Beschluss- und Informationsvorlagen sollen enthalten: 

 



  
 

a) Grundsatzbeschluss: Beschreibung von Verwendungszweck und Funktion 
der jeweiligen Investitionsmaßnahme im Rahmen der Projektbeschreibung 
im Haushaltsplan: 
allgemeine Projektziele; Begründung des Projektes 
 

b) Gestaltungsbeschluss: Variantenbeschluss 
ergebnisoffene Voruntersuchungen zu verschiedenen Planungsvarianten; 
anschließende Beratung in den zuständigen Ausschüssen 

 
c) Baubeschluss: 

detailliert durchplante Variante entsprechend Gestaltungsbeschluss 
Variantenbeschlusses 
 

d) Vergabebeschluss:  
Aufstellung und Empfehlung entsprechend der Ausschreibung 
 

e) Information zum Projektverlauf:  Detailliertere Ausführung der Quartalsmäßige 
Berichterstattung zu größeren Maßnahmen 
Liste aller Beschlüsse, Informationen und Anfragen zum Projekt; Darstellung des 
Projektverlaufs; Erfüllung wichtiger Zwischenschritte; Schwierigkeiten bei der 
Projektumsetzung; Vergleich von Gestaltungbeschluss und tatsächlicher 
Realisierung des Projektes sowie bzgl. geplanter und realisierter Kosten; 
Aktualisierung der Zeitschiene  

 
f) Information zum Projektabschluss: 

Liste aller Beschlüsse, Informationen und Anfragen zum Projekt; 
Zusammenfassung zum Projektverlauf; vergleichende Darstellung: 
Gestaltungbeschluss und Realisierung des Projektes sowie geplanter und 
realisierter Kosten und Termine  

  
g) Beschluss zur nachträglichen Änderung: 

Darstellung gravierender Änderungen im Planungs- und Bauverlauf; Begründung 
der Veränderungen 

 
6. §6 der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) wird um einen Absatz wie folgt ergänzt:  

„Unter Beachtung der festgelegten Wertgrenzen und Zuständigkeiten wird für die 
Planung und Realisierung von Bauprojekten – Hoch-, Tief- und Gartenbau – folgende 
Beschlussfolge verbindlich festgelegt:  
 
1. Grundsatzbeschluss Beschreibung von Verwendungszweck und Funktion 

der jeweiligen Investitionsmaßnahme im Rahmen der Projektbeschreibung 
im Haushaltsplan Gestaltungsbeschluss  

2. Variantenbeschluss 
3. Baubeschluss 
4. Vergabebeschluss 
5. Information zum Projektverlauf 
6. Information zum Projektabschluss  
7. Beschluss zur nachträglichen Änderung Erneuter Baubeschluss bei 

Überschreitungen von mehr als zehn Prozent (10%) der Vergabesumme. 
 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
stellv. Protokollführerin 
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